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Anmeldung
Aufgrund der begrenzten Schulplätze wird um eine frühzeitige 
Anmeldung über das Sekretariat der Willi-Burth-Schule gebeten. 
Die Plätze werden nach dem Datum der Anmeldung vergeben.

Förderungsmöglichkeiten
Der Vorbereitungslehrgang für die Meisterprüfung kann nach dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAföG) gefördert 
werden. 
Genauere Informationen erteilen die zuständigen Landratsämter.

Schule des Landkreises Sigmaringen



Meisterschule
Raumausstatter und Vorbereitungskurs (III + IV)

   Weiterbildungsziel
Die Meisterschule für Raumausstatter (Fachschule für Farbtechnik und Raum-
gestaltung) wendet sich an Raumausstatter-Gesellinnen und -Gesellen oder 
Fachkräfte aus affinen Berufen und bereitet diese zielgerichtet auf die Meis-
terprüfungen in den Teilen I bis IV vor. Mit bestandener Prüfung wird der Titel 
„Raumausstatter-Meister:in“ erworben (DQR-/EQR-Niveau 6). Die Zulassung 
zur Prüfung sowie die Durchführung der Prüfungen erfolgt durch die Hand-
werkskammer Reutlingen bzw. den Meisterprüfungsausschuss der Handwerks-
kammer Reutlingen. 

   Rechtliche Grundlagen
– Verordnung über das Meisterberufsbild und über die Prüfungsanforderungen  
 in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Raumausstatter-Handwerk   
 (Raumausstattermeisterverordnung – RaumausMstrV)
– Verordnung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im Handwerk  
 und in handwerksähnlichen Gewerben (Allgemeine Meisterprüfungs-
 verordnung – AMVO)

   Kurse in Vollzeit und Teilzeit
Eine Teilnahme an den Vorbereitungskursen ist in Vollzeit über ein Jahr (Teile 
I bis IV) oder in Teilzeit z.B. über zwei Jahre (Teile III und IV oder Teile I und 
II) möglich. 

Die Kurse für die Teile III und IV sind für alle Handwerksberufe offen! 

Um den Bedürfnissen der Teilzeitschüler:innen gerecht zu werden, ist die Unter-
richtswoche zweigeteilt: 

Mo. und Di.: Unterricht in den Teilen III und IV
Mi. und Fr.:  Unterricht in den Teilen I und II

Die Vorbereitungskurse beginnen in der ersten Schulwoche nach den Som-
merferien und enden vor den jeweiligen Prüfungen im Frühjahr/Sommer des 
darauffolgenden Jahres. Die aktuellen Kosten können über die Homepage der 
Willi-Burth-Schule abgerufen werden.

   Kursinhalte

Teil I: Fachpraxis
Mittwoch bis Freitag (16 Stunden)
– Boden
– Wand
– Dekoration
– Polstern
– Licht-, Sicht- und Sonnenschutz

Teil II: Fachtheorie
Mittwoch bis Freitag (12 Stunden)
– Gestaltung, Fertigungs- und Montagetechnik
– Auftragsabwicklung
– Betriebsführung und Betriebsorganisation

Teil III: Betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse
Montag und Dienstag (9 Stunden)
– Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen
– Gründungs- und Übernahmeaktivitäten vorbereiten, 
   durchführen und bewerten
– Unternehmensführungsstrategien entwickeln 

Teil IV: Berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse
Montag und Dienstag (5 Stunden)
– Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen
– Ausbildung vorbereiten und Einstellung von Auszubildenden durchführen
– Ausbildung durchführen
– Ausbildung abschließen

   Internatsunterbringung
Ein- und Zweibettzimmer sowie Aufenthaltsräume sind vorhanden und wer-
den über den gesamten Lehrgangszeitraum kostengünstig angeboten. Wei-
tere Informationen können über die Homepage der Willi-Burth-Schule oder 
direkt über das Jugendwohnheim abgerufen werden.  



WILLI-BURTH-SCHULE
Gewerbliche Schule Bad Saulgau

Einjähriges Berufskolleg 

zum Erwerb der Fachhochschulreife

WILLI-BURTH-SCHULE
Gewerbliche Schule Bad Saulgau

Wuhrweg 36 . 88348 Bad Saulgau
Tel. 0 75 81 / 4 86 - 02
mail@gbs-badsaulgau.de
www.gbs-badsaulgau.de
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Anmeldeschluss 1. März
Anmeldungen, die nach diesem Termin eingehen,
werden nur berücksichtigt, wenn die Aufnahmekapazität 
der Schulart noch nicht erreicht ist.

Förderungsmöglichkeiten
Der Besuch des Berufskollegs ist über BAföG oder das Aufstiegs-
fortbilungsförderungsgesetz (AFBG) förderungsfähig.
Nähere Auskünfte erteilen die zuständigen Landratsämter.


